
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 23 Bgld. SG 2005 Umbildung und
Auflösung der

Interessentengemeinschaft
 Bgld. SG 2005 - Burgenländisches Straßengesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.05.2025

(1) Haben sich die für die Bildung der Interessentengemeinschaft maßgebenden Umstände, insbesondere der Kreis

der Interessenten, geändert, so ist die Interessentengemeinschaft durch Änderung der Satzung umzubilden.

(2) Ist die Herstellung des Güterweges abgeschlossen, so gilt die Interessentengemeinschaft als aufgelöst, wenn im

Rahmen der Kollaudierung durch die Landesregierung festgestellt wird, dass sämtliche Verp3ichtungen erfüllt sind,

und der Gemeinderat den Weg mit Verordnung zum Güterweg erklärt hat.

In Kraft seit 01.10.2005 bis 31.12.9999
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